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Die Einberufung der Hauptversammlung enthält im Abschnitt 
II. bereits Angaben im Sinn des § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG; 
nachfolgende Angaben dienen einer weiteren Erläuterung 
dieser Regelungen.

1.  Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen 
einer Minderheit (§ 122 Abs. 2 AktG)

Aktionäre, d.h. Stamm- und/oder Vorzugsaktionäre, deren 
Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro 
erreichen – das entspricht 500.000 Stamm- und/oder Vorzugs-
aktien oder eine Kombination aus beiden –, können verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. § 142 Abs. 2 Satz 2 
AktG, wonach Antragsteller nachzuweisen haben, dass sie seit 
drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über 
den Antrag halten, findet entsprechende Anwendung. Dies ist 
nach wohl herrschender Meinung so zu verstehen, dass die 
Antragsteller nachzuweisen haben, dass sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tag des Verlangens Inhaber der Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das 
Verlangen halten. Für den Nachweis reicht eine entsprechende 
Bestätigung des depotführenden Kreditinstituts aus.

Ergänzungsanträge nebst Begründung oder Beschlussvorlagen 
sowie der Nachweis über die Aktienbesitzzeit müssen der  
Henkel AG & Co. KGaA mindestens 30 Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptver-
sammlung und des Zugangs nicht mitzurechnen sind; der 
Zugang muss also bis zum Ablauf des 4. März 2014 (24:00 Uhr) 
erfolgen. Es wird darum gebeten, entsprechende Anträge  
nur an die in der Einberufung genannte Adresse zu richten.

Soweit die rechtzeitig eingegangenen Ergänzungsanträge 
bekanntmachungspflichtig sind, werden sie – soweit sie nicht 
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unver-
züglich nach Zugang des Verlangens in gleicher Weise wie bei 
der Einberufung bekannt gemacht, d.h., sie werden im Bundes-
anzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zugeleitet, bei 
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informa-
tion europaweit verbreiten. Auch werden sie auf der Internet-
seite der Gesellschaft zugänglich gemacht und den Aktionären 
zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung nach  
§ 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.

2.  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
(§§ 126 Abs. 1 und 127 AktG)

Aktionäre, d.h. Stamm- und/oder Vorzugsaktionäre, können 
Gegenanträge gegen die Beschlussvorschläge von persönlich 
haftender Gesellschafterin und/oder Aufsichtsrat bzw. Gesell-
schafterausschuss zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen 
und Wahlvorschläge zu auf der Tagesordnung stehenden Wah-
len übersenden (§§ 126, 127 AktG).

Soweit Gegenanträge und Wahlvorschläge von der Gesellschaft 
zugänglich gemacht werden sollen, müssen diese Gegenanträge 
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis  
spätestens zum Ablauf des 20. März 2014 (24:00 Uhr), bei der 
Henkel AG & Co. KGaA unter der in der Einberufung genannten 
Adresse eingegangen sein. Anderweitig adressierte Gegenan-
träge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer 
Begründung versehen sein. Zugänglich zu machende Wahlvor-
schläge brauchen nicht begründet zu werden.

Gegenanträge von Aktionären brauchen nicht zugänglich  
gemacht zu werden,
1. soweit sich der Vorstand dadurch strafbar machen würde,
2.  wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidri-

gen Beschluss der Hauptversammlung führen würde,
3.  wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensicht-

lich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Belei-
digungen enthält,

4.  wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenan-
trag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der 
Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist,

5.  wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich 
gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu 
mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der 
Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des 
vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

6.  wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Haupt-
versammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten 
lassen wird, oder

7.  wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Haupt-
versammlungen einen von ihm mitgeteilten Antrag nicht 
gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.
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Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert wer-
den. 

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine 
Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, 
so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen in 
der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht 
erforderlich ist. Der Vorstand darf in diesem Fall die Auskunft 
nicht nach oben genannten Nr. 1 und 2 verweigern. Wird einem 
Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass 
seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert 
worden ist, in die notarielle Niederschrift über die Verhandlung 
aufgenommen werden.

Der Versammlungsleiter ist gemäß § 131 Abs. 2 Satz 4 AktG in 
Verbindung mit Artikel 23 Abs. 2 Sätze 3 und 4 der Satzung der 
Gesellschaft berechtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen zu beschränken.

Der vollständige Wortlaut der entsprechenden Regelungen  
des Aktiengesetzes kann im Internet unter  
www.gesetze-im-internet.de/aktg/ eingesehen werden.

Düsseldorf, im Februar 2014

Henkel AG & Co. KGaA

Für das Zugänglichmachen von Wahlvorschlägen gilt das 
Vorstehende sinngemäß. Ferner brauchen Vorschläge für die 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprüfern nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie nicht den Namen, 
ausgeübten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Kandida-
ten, bei juristischen Personen die Firma und den Sitz, enthalten 
und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten gemacht worden sind. Angaben zu 
ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt 
werden.

Die Begründung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-
samt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre 
Gegenanträge zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 
oder machen sie gleiche Wahlvorschläge, so kann der Vorstand 
die Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie ihre Begründun-
gen zusammenfassen.

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär, d.h. sowohl den 
Stamm- als auch den Vorzugsaktionären, auf ein in der Haupt-
versammlung mündlich gestelltes Verlangen von der persön-
lich haftenden Gesellschafterin Auskunft zu geben über Angele-
genheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu Verbundenen Unternehmen 
sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen, soweit die Auskunft zur sachge-
mäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erfor-
derlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.  

Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,
1.  soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder 
einem Verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-
chen Nachteil zuzufügen,

2.  soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze und die Höhe 
einzelner Steuern bezieht,

3.  soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft 
strafbar machen würde,

4.  soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft 
über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Haupt-
versammlung zugänglich ist.
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